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Datum
Name

Durchwahl
Aktenzeichen

2. Juni 2021
LfDI BW
0711/615541-0 
0221.4-15/44 
(Bitte bei Antwort angeben)

Informationsfreiheit: Ihre Anfrage vom 11. April 2020  „Marktanalyse zu digitale 
Schul-/Bildungsplattform“ an das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-
Württemberg 
Ihre Schreiben vom 31. Mai 2021 
Frag den Staat # 130540

████████████

vielen Dank für Ihre Nachricht vom 31. Mai 2021. Sie baten uns um E inschätzung 
bezüglich des Kostenbescheides vom 11. Mai 2021 vom Kultusministerium. Darin 
wird die Leistung nach Zahlung eines Vorschusses festgesetzt.

Die Zahlung eines Vorschusses ist  in § 19 LGebG geregelt und steht im Ermessen 
der Behörde. Dieses Vorgehen ist rechtlich nicht zu beanstanden.

Weitere Informationen u.A. zu Kosten nach LIFG finden Sie in unserem Praxisratg e-
ber: Leitfaden-LIFG-BaWü-Stand-08.09.2020.pdf (datenschutz.de)

Wir hoffen, Ihnen damit  weitergeholfen zu haben.
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Inform ationsfreiheit 
Baden-Württemberg


